
Berichtigung 
 
 
 

Aufstellung der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes „Darstellung einer Fläche 
für Gemeinbedarf statt einer Fläche für Wald südlich der Kreisfeuerwehrzentrale am 

Dänenkamp und für einen Teilbereich der Rastorfer Straße sowie einer Fläche für Ab-
wasserbeseitigung für das Klärwerksgelände“ 

Die Stadtvertretung der Stadt Preetz hat in ihrer Sitzung am 31.05.2022 beschlossen, die 26. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Darstellung einer Fläche für Gemeinbedarf statt einer Fläche für Wald 
südlich der Kreisfeuerwehrzentrale am Dänenkamp und für einen Teilbereich der Rastorfer Straße so-
wie einer Fläche für Abwasserbeseitigung für das Klärwerksgelände“ für die Fläche südlich der Kreis-
feuerwehrzentrale am Dänenkamp, östlich eines Teilbereiches des Grundstückes Kieler Straße Nr. 30, 
nördlich des Grundstücks Rastorfer Straße 13 sowie für einen Teilbereich der Rastorfer Straße und der 
östlich angrenzenden Flächen bis zur Schwentine für das Klärwerkserweiterungsgelände (Geltungsbe-
reich siehe Anlage) aufzustellen. Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine Zuwegung zum noch zu erweiternden Klärwerk und einer Korrektur einer im Aufstellungs-
verfahren des Flächennutzungsplanes falsch als Wald gemeldeten Fläche auf dem Grundstück Kieler 
Straße 30 sowie die korrekte Darstellung der Fläche für die Klärwerkserweiterung. 
 
Preetz, den 18. Juli 2022                  L.S. 
         Stadt Preetz 
         Die stellv. Bürgermeisterin 
         Ulrike Michaelsen 
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